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A 16 
 

Anfrage Boog Luca und Mit. über die Bestattung von Fehlgeburten 

und Sternenkindern 

 
eröffnet am 26. Juni 2023  
 
 
Kinder, welche bei ihrer Geburt leblos zur Welt kommen und über 500 Gramm Körpergewicht 
aufweisen oder ein Gestationsalter von mindestens 22 vollendete Wochen aufweisen, wer-
den als totgeboren bezeichnet. Dadurch erlangt es keine zivilrechtliche Rechtspersönlichkeit, 
und seine Geburt begründet rechtlich kein Kindesverhältnis zu den Eltern. Damit aber die 
Persönlichkeitsrechte der Eltern gewahrt werden können, wird das Kind auf der Grundlage 
einer ärztlichen Bescheinigung im Zivilstandsregister beurkundet.  
 
Wenn ein Kind jedoch das Gestationsalter von 22 vollendeten Wochen nicht aufweist oder 
bei der leblosen Geburt das Körpergewicht von 500 Gramm unterschreiten, haben diese kei-
nen Anspruch auf einen Eintrag im Zivilstandsregister.  
 
Eine Bestattung kann jedoch nur vorgenommen werden, wenn eine natürliche Person im Zi-
vilstandsregister eingetragen ist. Die Bestattung von totgeborenen Kindern kann jedoch für 
die Eltern wichtig sein, damit sie sich emotional vom totgeborenen Kind verabschieden kön-
nen.  
In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragen: 
1. Werden die Zahlen von Fehlgeburten im Kanton Luzern statistisch erfasst? 

a. Falls ja, wie verlaufen diese Zahlen? 
b. Falls ja, werden auch die Zahlen von Fehlgeburten erfasst, welche bei der Totgeburt 

noch kein Geburtsgewicht von 500 Gramm oder ein Gestationsalter von 22 vollende-
ten Wochen aufweisen? 

2. Gibt es im Kanton Luzern die Möglichkeit, dass totgeborene Kinder einen Eintrag im Zivil-
standsregister erhalten, auch wenn diese noch kein Geburtsgewicht von 500 Gramm oder 
ein Gestationsalter von 22 vollendeten Wochen aufweisen? 

3. Gibt es für Eltern von totgeborenen Kindern eine Anlaufstelle, damit sich diese nach die-
sem tragischen Ereignis Hilfe holen können? 
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Anfrage Boog Luca und Mit. über die Bestattung von Fehlgeburten und Sternenkindern



eröffnet am 26. Juni 2023 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Kinder, welche bei ihrer Geburt leblos zur Welt kommen und über 500 Gramm Körpergewicht aufweisen oder ein Gestationsalter von mindestens 22 vollendete Wochen aufweisen, werden als totgeboren bezeichnet. Dadurch erlangt es keine zivilrechtliche Rechtspersönlichkeit, und seine Geburt begründet rechtlich kein Kindesverhältnis zu den Eltern. Damit aber die Persönlichkeitsrechte der Eltern gewahrt werden können, wird das Kind auf der Grundlage einer ärztlichen Bescheinigung im Zivilstandsregister beurkundet. 



Wenn ein Kind jedoch das Gestationsalter von 22 vollendeten Wochen nicht aufweist oder bei der leblosen Geburt das Körpergewicht von 500 Gramm unterschreiten, haben diese keinen Anspruch auf einen Eintrag im Zivilstandsregister. 



Eine Bestattung kann jedoch nur vorgenommen werden, wenn eine natürliche Person im Zivilstandsregister eingetragen ist. Die Bestattung von totgeborenen Kindern kann jedoch für die Eltern wichtig sein, damit sie sich emotional vom totgeborenen Kind verabschieden können. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragen:

1. Werden die Zahlen von Fehlgeburten im Kanton Luzern statistisch erfasst?

a. Falls ja, wie verlaufen diese Zahlen?

b. Falls ja, werden auch die Zahlen von Fehlgeburten erfasst, welche bei der Totgeburt noch kein Geburtsgewicht von 500 Gramm oder ein Gestationsalter von 22 vollendeten Wochen aufweisen?

2. Gibt es im Kanton Luzern die Möglichkeit, dass totgeborene Kinder einen Eintrag im Zivilstandsregister erhalten, auch wenn diese noch kein Geburtsgewicht von 500 Gramm oder ein Gestationsalter von 22 vollendeten Wochen aufweisen?

3. Gibt es für Eltern von totgeborenen Kindern eine Anlaufstelle, damit sich diese nach diesem tragischen Ereignis Hilfe holen können?
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